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Bebauungsplan Nr. 48 "Stationsumfeld Birkengrund" der Stadt Ludwigsfelde 
Ortsteil Genshagen 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
- E-Mail vom 11.11.2022  
- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 48, Stationsumfeld Bir-

kengrund,  Verkehrslärm (Bericht VL 8857-1), PEUTZ Consult GmbH Stand: 
23.09.2022 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von der Fachabteilung des 
Referats T15 (Herr Thomas, Tel.: 033201 442-326) des Landesamtes für Umwelt 
(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden für 
die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen folgende Hinweise gegeben: 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48 der Stadt Ludwigsfelde sollen im 
Ortsteil Genshagen unmittelbar östlich der DBAG-Strecke Berlin - Halle bzw. nörd-
lich der Straße Am Birkengrund die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung einer Schienenpersonennahverkehrsstation (SPNV-Station) geschaf-
fen werden. 

Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 48 ist zur Erschließung des Stationsumfeldes 
und des angrenzenden Gewerbegebietes (Bebauungsplan Nr. 45 - „An der Eich-
spitze Süd“) der Neubau einer Erschließungsstraße geplant. Für das Stationsum-
feld soll ein P&R-Parkplatz und ein Busparkplatz (Busbahnhof) errichtet sowie der 
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bestehende Schulparkplatz des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming erweitert wer-
den. Das Plangebiet umschließt das Schulgelände des Oberstufenzentrums Tel-
tow-Fläming. Das Schulgelände selbst ist jedoch nicht Teil des Bebauungsplans. In 
der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich ausschließlich gewerbliche 
Nutzungen. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung [1] wurden die auf das Plange-
biet einwirkenden bzw. vom Plangebiet ausgehenden Verkehrslärmimmissionen 
untersucht. Zu den in [1] erarbeiteten Ergebnissen nimmt das LfU wie folgt Stellung. 

Eingangsdaten für die Berechnung der Beurteilungspegel durch den Straßenver-
kehr 
Als Grundlage für die Berechnung der Emissionen durch den Straßenverkehr wur-
den im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung [1] die Angaben 
des Büros IGS Ingenieure GmbH & Co. KG verwendet (siehe [1] Seite 7 und 13). 

Nach fachlicher Auffassung des Landesamtes für Umwelt Brandenburg (LfU) sollte 
im Zusammenhang mit den in [1] verwendeten Verkehrsdaten folgendes beachtet 
werden: 

Für die Berechnung der Lärmemissionen (Schallleistungspegel) durch den Straßen-
verkehr sollte durch den Gutachter ein für die entsprechende Aufgabenstellung qua-
litativ belastbares Verkehrsaufkommen verwendet werden. 

Nach den Hinweisen in Kapitel B 24.1, Seite 4/16 der Arbeitshilfe Bebauungspla-
nung [2] wird mit Bezug auf die für Bauleitplanungen zu verwendenden Verkehrs-
zahlen üblicherweise – vor allem hinsichtlich der Verkehrsentwicklung – auf einen 
Prognosezeitpunkt abgestellt, der 10 bis 15 Jahre in der Zukunft liegt. 

Die in der Anlage 2 [1] dargestellten Verkehrszahlen (Straße) erhalten keinen Hin-
weis auf den Prognosezeitpunkt. Daher sollte das im Rahmen der vorliegenden Un-
tersuchung [1] verwendete Verkehrsaufkommen dahingehend geprüft werden, ob 
die in Anlage 2 [1] aufgeführten Verkehrszahlen den in der Arbeitshilfe Bebauungs-
planung [2] für Prognosefälle genannten Anforderungen (s. o.) entsprechen. 

Mit Bezug auf die für die Berechnungen der Schallleistungspegel verwendeten Lkw-
Anteile wurden in [1] die Standardwerte der Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen Ausgabe 2019 (RLS-19) für Gemeindestraßen verwendet. 

Im Zusammenhang mit der Anwendung der Tabelle 2 der RLS-19 weisen wir darauf 
hin, dass gemäß der RLS-19 (Seite 13) die Standardwerte der Tabelle 2 nur anzu-
wenden sind, wenn keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungsergebnisse 
vorliegen. 

Nach fachlicher Auffassung des LfU sollte im Hinblick auf die für die schalltechni-
schen Berechnungen [1] verwendeten Eingangsdaten geklärt werden, ob sich aus 
den Verkehrsdaten des Büros IGS Ingenieure GmbH & Co. KG ggf. projektbezo-
gene Angaben zum Verhältnis leichter und schwerer Lkw (p1 / p2) am Tag und in 
der Nacht für die betrachteten Straßenabschnitte ableiten lassen. 
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Dies betrifft auch den Anteil an Krafträdern, die bei der Berechnung der Lärmemis-
sionen der jeweiligen Straße nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
RLS-19 ebenfalls berücksichtigt werden können. 

Fazit 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung [1] sollte unter Beachtung unserer 
Hinweise überprüft bzw. ergänzt werden. 

Quellen 

[1] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 48 – Stationsumfeld Bir-
kengrund – Verkehrslärm (Bericht VL 8857-1), PEUTZ Consult GmbH Stand: 
23.09.2022 

[2] Arbeitshilfe Bebauungsplanung, Land Brandenburg Ministerium für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft, Stand: Januar 2020 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Christin Blumberg 
 
Dieses Dokument wurde am 8. Dezember 2022 durch Christin Blumberg schlussgezeichnet und ist 
ohne Unterschrift gültig. 
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Bebauungsplan Nr. 48 "Stationsumfeld Birkengrund" der Stadt Ludwigsfelde 

Ortsteil Genshagen 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange, Zwischenabstimmung Schallgut-

achten  

Eingereichte Unterlagen: 

Stellungnahme / Erwiderung der IPG – Infrastruktur- und Projektentwick-

lungsgesellschaft mbH (Treuhänder des Vorhabenträgers) – zur Stellung-

nahme des LfU vom 08.12.2022 

 

Sehr geehrter Herr Kugel, 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden hausintern vom Referat T15 

(Herr Thomas, Tel.: 033201-442-326) geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden 

für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen folgende Anmerkungen, Hin-

weise und Bedenken gegeben: 

1. Sachstand 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 48 der Stadt Ludwigsfelde sollen im 

Ortsteil Genshagen unmittelbar östlich der DBAG-Strecke Berlin - Halle bzw. nörd-

lich der Straße Am Birkengrund die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Entwicklung einer Schienenpersonennahverkehrsstation (SPNV-Station) geschaf-

fen werden. 

Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 48 ist zur Erschließung des Stationsumfeldes 

und des angrenzenden Gewerbegebietes (Bebauungsplan Nr. 45 - „An der Eich-

spitze Süd“) der Neubau einer Erschließungsstraße geplant. Für das Stationsum-

feld soll ein P&R-Parkplatz und ein Busparkplatz (Busbahnhof) errichtet sowie der 
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bestehende Schulparkplatz des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming erweitert wer-

den. Das Plangebiet umschließt das Schulgelände des Oberstufenzentrums Tel-

tow-Fläming. Das Schulgelände selbst ist jedoch nicht Teil des Bebauungsplans. In 

der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich ausschließlich gewerbliche 

Nutzungen. 

Im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat das Landesamt für Um-

welt (LfU) im Jahr 2022 zu der zum Bauleitverfahren erstellten schalltechnischen 

Untersuchung [1] Stellung [3] genommen. Unsere Hinweise [3] wurden von den 

Fachgutachtern (Schallgutachten [1]: Büro Peutz Consult / Verkehrsgutachten [2]: 

IGS Ingenieure) geprüft und in Form einer Stellungnahme / Erwiderung [4] durch 

den Vorhabenträger bzw. dessen Treuhänder beantwortet. 

2. Prognosehorizont der verwendeten Verkehrsbelastungen 

Auszug Hinweis LfU aus dem Jahr 2022 [3] 

„… Für die Berechnung der Lärmemissionen (Schallleistungspegel) durch den Stra-

ßenverkehr sollte durch den Gutachter ein für die entsprechende Aufgabenstellung 

qualitativ belastbares Verkehrsaufkommen verwendet werden. 

Nach den Hinweisen in Kapitel B 24.1, Seite 4/16 der Arbeitshilfe Bebauungspla-

nung […] wird mit Bezug auf die für Bauleitplanungen zu verwendenden Verkehrs-

zahlen üblicherweise – vor allem hinsichtlich der Verkehrsentwicklung – auf einen 

Prognosezeitpunkt abgestellt, der 10 bis 15 Jahre in der Zukunft liegt. 

Die in der Anlage 2 [1] dargestellten Verkehrszahlen (Straße) erhalten keinen Hin-

weis auf den Prognosezeitpunkt. …“ 

Stellungnahme LfU zur Erwiderung des Vorhabenträgers [4] 

Mit Bezug auf den Prognosezeitpunkt der für die schalltechnischen Berechnungen 

in [1] verwendeten Verkehrszahlen wird in der Erwiderung des Vorhabenträgers [4] 

dargelegt bzw. ergänzt, dass in diesem Zusammenhang eine Verkehrsprognose für 

das Jahr 2035 verwendet wurde. Der Prognosezeitpunkt 2035 entspricht bezogen 

auf das Jahr 2023 den Hinweisen nach Kapitel B 24.1, Seite 4/16 der Arbeitshilfe 

Bebauungsplanung [5] und ist damit nicht zu beanstanden. 

3. Verkehrsbelastungen - Anteil des Lkw-Verkehrs 

Auszug Hinweis LfU aus dem Jahr 2022 [3] 

„… Im Zusammenhang mit der Anwendung der Tabelle 2 der RLS-19 weisen wir 

darauf hin, dass gemäß der RLS-19 (Seite 13) die Standardwerte der Tabelle 2 nur 

anzuwenden sind, wenn keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungsergeb-

nisse vorliegen. 

Nach fachlicher Auffassung des LfU sollte im Hinblick auf die für die schalltechni-

schen Berechnungen [1] verwendeten Eingangsdaten geklärt werden, ob sich aus 
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den Verkehrsdaten des Büros IGS Ingenieure GmbH & Co. KG ggf. projektbezo-

gene Angaben zum Verhältnis leichter und schwerer Lkw (p1 / p2) am Tag und in 

der Nacht für die betrachteten Straßenabschnitte ableiten lassen. …“ 

Stellungnahme LfU zur Erwiderung des Vorhabenträgers [4] 

Mit Bezug auf unseren Hinweis zum Anteil bzw. Verhältnis des Lkw-Verkehrs (p1 

und p2 nach Definition in [6] Seite 5) findet sich in der Erwiderung des Vorhaben-

trägers [4] die folgende Erläuterung. 

Auszug aus [4] Seite 2: 

„… Für schwere Lastkraftwagen wird im Stationsumfeld ein Durchfahrtsverbot (Ver-

kehrszeichen 253) angeordnet, sodass hier projektbezogene Angaben zum Verhält-

nis leichter und schwerer Lkw (gemäß RLS-19) nicht relevant sind. …“ 

Nach der aktuell geltenden Straßenverkehrsordnung bedeutet die Anordnung des 

Verkehrszeichens 253 ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässi-

gen Gesamtgewicht über 3,5 t einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. 

Ausgenommen davon sind Personenkraftwagen und Kraftomnibusse. 

Soweit auf den im Geltungsbereich des Vorhabens (B-Plan 48) geplanten neuen 

öffentlichen Verkehrsflächen, die im Hinblick auf den Schallschutz eine Untersu-

chung auf das Vorliegen von Lärmschutzansprüchen auf der Grundlage der Ver-

kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erfordern, ausschließlich Pkw und 

Busse verkehren, ist die Erwiderung des Vorhabenträgers [4] nachvollziehbar. 

Dies gilt jedoch nicht für die in [1] durchgeführte Untersuchung zur lärmtechnischen 

Auswirkung der durch das Vorhaben zusätzlich induzierten Verkehre (siehe [1] An-

lage 4.1 bis 4.3), da in diesem Zusammenhang auch vorhandene Verkehrswege 

wie der Straßenzug Am Birkengrund - Brandenburgische Straße mit einzubeziehen 

sind. 

Für die Prüfung der lärmtechnischen Auswirkungen der durch ein Vorhaben zusätz-

lich induzierten Verkehre werden mit Bezug auf die Verkehrszahlen im Prognose-

Nullfall (PNF) und Prognose-Planfall (PPF) jeweils identische Grundbelastungen 

verwendet und die Zusatzverkehre (Vorhaben) auf die davon betroffenen Verkehrs-

wege im Prognose-Planfall dazu addiert. 

Zwar ist aufgrund der im PNF und PPF jeweils identischen Grundbelastungen sowie 

nach Sichtung der bisher vorliegenden Ergebnisse [1] nicht davon auszugehen, 

dass sich die in [1] auf Seite 19 (letzter Absatz) dargelegte Aussage bei einem an-

deren Verhältnis der Lkw (siehe RLS-19, Tabelle 2) oder eines aufgrund der umlie-

genden gewerblichen Nutzungen ggf. höheren Anteil des Lkw-Verkehrs auf den be-

trachteten Straßenabschnitten ändert. Dies sollte jedoch durch den Fachgutachter 

(Schall) geprüft und dargelegt werden. 
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Quellen 

[1] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 48 – Stationsumfeld Bir-

kengrund – Verkehrslärm (Bericht VL 8857-1), PEUTZ Consult GmbH Stand: 

23.09.2022 

[2] Verkehrsgutachten, IGS INGENIEURE GmbH & Co. KG Weimar, Stand: 2022 

[3] Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt Brandenburg (LfU) zur schall-

technischen Untersuchung [1] - Bebauungsplan Nr. 48 "Stationsumfeld Birken-

grund" der Stadt Ludwigsfelde Ortsteil Genshagen -, Stand: 08.12.2022 

[4] Stellungnahme / Erwiderung der IPG – Infrastruktur- und Projektentwicklungs-

gesellschaft mbH (Treuhänder des Vorhaben-trägers) – zu [3], Stand: 

20.11.2023 

[5] Arbeitshilfe Bebauungsplanung, Land Brandenburg Ministerium für Infrastruk-

tur und Landwirtschaft, Stand: Dezember 2022 

[6] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19), Forschungsgesellschaft 

für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2019 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Christin Blumberg 
 
Dieses Dokument wurde am 28.12.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 

 

 

Anlage  


